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K 12. Ueber Einnahmen und Ausgaben ist jährlich Rechnung und
Bericht abzulegen, welche zu Handen der katholischen Bevölkerung in
angemessener Weise zu publizieren sind.

Z 13. Als offizielle Publikationsoraane werden die „Schweizerische
Kirchenzeitung", der „Schweizer Katholik und die „Lemàe eatbollgue"
bezeichnet.

8 14. Eine ganze oder teilweise Revision dieser Statuten erfordert
zwei Drittel Stimmen der anwesenden Vereinsmitglieder und bedarf der
in 8 kl) genannten Zustimmung der hochwürdigsten Bischöfe und der
Genehmigung durch das Zentralkomitee des Schweizer. Katholischen
Volksvereins.

8 15. Sollte aus irgend einem Grunde die „Inländische Mission" ihre
rechtliche Existenz einbüßen, so entscheiden die röm.-katholischen Bischöfe der
Schweiz über die Verwendung des dann vorhandenen Vermögens unter
Berücksichtigung des allgemeinen Stiftungszweckes und d^r speziellen Zwecke
der einzelnen Fonds.

8 16. Hiedurch werden die Statuten vom 30. April 1884 und vom
Jahre 1005 außer Kraft erklärt.

Luzern, den 17. März ISIS.

Bestimmungen über den Iahrzeitenfond.
1. Um Stiftungen von Jahrzeiten im Bereiche der Inländischen Mission

zu fördern und zu sichern, besteht ein spezieller Fond unter oem Namen
„Jahrzeitenfond der Inländischen Mission'.

2. Dieser Fond wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur
Abhaltung von Jahrzeiten in einer römisch-katholischen Kirche des schweizerischen
Diasporagebietes gemacht und der Inländischen Mission übergeben werden.

3. Der Verein für Inländische Mission sorgt dafür, daß das gestiftete
Jahrzeit jedes Jahr in der vom Stifter oder von der Fondverwaltung
bestimmten Kirche und in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention
gehalten und daß der betreffenden Kirche dafür das Erträgnis der Stiftung
regelmäßig und pünktlich abgeliefert werde.

Der Zinsfuß für die abzuliefernden Erträgnisse ist aus 3^/-°/° festgesetzt.
Der Ueberschuß infolge allfällig höherer Verzinsung fällt in die Verbrauchskasse

der Inländischen Mission.
4. Sollte die betreffende Kirche im Laufe der Zeit dem römisch-katholischen

Kultus entzogen werden, so hat der Verein für Inländische Mission
die Stiftung einer andern Kirche im Bereich der Inländischen Mission
zuzuweisen, welche mit dem Papst und Bischof der römisch-katholischen Kirche in
kanonischer Verbindung steht.

5. Laut Bestimmung der hochwürdigsten Bischofskonserenz vom Jahre
1S13 werden nur Stiftmessen und keine Totenämter mehr angenommen und
zwar nur mehr auf die Dauer von höchstens SV Jahren. Das Stiftungskapital

beträgt mindestens 150 Fr. Bei diesen neuen Stiftungen geht das
Dotationskapital nach 50 Jahren (eventuell nach Ablauf der für die Stift-
mcsse bestürmten Zeit) in Besitz der Inländischen Mission über.



EmMIllngeii as Kasstermst der Isläsdisches Wi'sßrs is Mg Kostcheck Ar. V» Z95


	...

